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/ lte Sektion jUafel an bte Sektion GfSlarue Jrer

fa)mtiy HElilitar-ffiefeUfdjaft.

SBevtfeefte Äamevaben!

SRit 3ferer geeferten 3uf*rift üom 17. Dejember
beS üergangenen 3<*f>teS lenfen ©ic unfere Slnfmerf*
famfeit auf bte SRotfewenbigfeit, ba« Srtnjip ber att*
gemeinen SBeferpflf*t In unferer Slrmee fonfequenter
buv*jufüferen unb erfu*en unS um SRlttfeeilung un*
ferer Slnft*tcn über 3 Seftimmungen unferer ©efefc*

gebung, wel*e S&uen einer SReolfion jit bebürfen

f* ein ett:
1. Unbebingte Dfenftbefrciung bei einjelnen för*

pevlfcben ®ebvc*en.
2. Dienftbefvciungen wegen gamilfenüerfjältniffeit;
3. Seftimmungen über ben SRilitärbienft ber fog.

Slufentfealter.

Serftfeiebcue Umftänbe feafeen unS üerfeinbevt, früfeer

an bie Scantwortung biefer gragen ju gefeen unb

müffett wir ©ie b,afecr um ©ntftfeulbfgutig bitten,
für baS etwaS oerfpätete ©intveffen unfever SRüd*

äußerung.

Sovcvft üevbanfen wir 3^uen bie üon 3fenen ge*

gebene Slnvegung auf« befte. Dur* folefee gegen*
feltige SRittfeeilungen treten ble ©eftionen mtt ein*
anber fn Serbinbung; tauftfeen ifere 3lnß*ten gegen*
feitig au«; feiebut* abet wivb unb muß mefetete«

Seben in unfeve ©efeüftbaft fommen. Sßfv fefeen

unS um fo mefev oevanlaßt, biefen Danf 3f>nen aus*
jttfpve*en, alS unS buv* 3fer @*refbeH ©elegen*
feeit gegeben wirb, wieber einmal unfere Slnfftfetett
über eine SebenSfrage unferer Slrmee auSjufpre*en.

SBir feaben bfe üon 3f)nett geftettten gragen In
unferev ©ifcung oom 15. gebr. einer etiiläßli*en
DiSfuffton unterworfen unb beeferen un«, Sfeuen

golgenbe« mitjutfeeilett.

SBir befeniien offen, baß wir Sljrc 8lnft*t über
ble SRotfewenbigfeit, bur* gefefclftfee Seftimmungen
ble JSax)l bet SBeferpflhfetigen ju üermeferen, ttl*t
ganj tfecflen fonnen. SBfr üerfennen jwar bttnfeauS

niefet, baß wir barauf feebaefet fein muffen, im gatte
eine« Äriege« eine jafetref*e Slrmee auf ble Seine
ftetten ju fönnen; btt bei: mobemen Ärfegfüferung,
wo raftfee unb gewaltfge @*läge gefüfevt werben

fotten, müffett große SRaffen jum Äampfe gefüfert
werben.

Slttein Meß an* jugegeben, fo will ttn« ftfeeinen,

baß bur* Sefeitigung atter DienftbefteiungSgrünbe,
baß bur* $eranjfefeung ber fog. Slufentfealter jum
SRilftärbienft fm ©runbe bo* niefet fo fefer üiel ge*
wonnen werbe. Seüor fn biefer Sejfefeuhg ein @*ritt
weiter getfean wirb, follte bo* oorerft ba« bf«feerige
©efefc ftrifte attSgefüfert unb feinen Seftimmungen
itt einer loyalen SBeife na*gelebt werben. Die ge*
fe^H*en Seftimmungen ftfeeinen un« weit weniger
tnangetfeaft, als man fte oft barfteUt.

©rlaubcn ©ie un« barüber einige SBorte.

Sefanntlf* fann ber Sunb üon ben Äantonen
üerlangen, baß fte Ifere ganje weferpflf*tige unb wefer*
fäfelge SIRannftfeaft inftruiren, ofene SRütfft*t auf bie*

jenfge SIRannftfeaftSjafel, weftfee laut eibg. SIRann*

f*aft«*@cala oott beut elnulnen Äantone al« eibg.

Äontfngent ju ftetten Ift. SRun läge e« bo*, in ber

Sflt*t ber betreffenben Äantone, Ifere 3Rannf*aft jum
Dienfte feeranjujlefeen, unb in ben regelmäßigen SBie*

berfeoluitgSfurfen für Ifere gefeörige Snftruitfon ju
forgen. ©« ließe ft* aber eine Slnjafel üon Äantonen
na*weifen, wel*e nur ftrifte biejenige Safel In*
ftmirt ttnb fn 3Bteberfeolung«furfe einberufe, wel*e
fte laut ber 3Rannf*aft«=@cala ju ftetten üerpft(*tet
ftnb. 3a no* mefer. ©S gfbt Äantone, bfe, obftfeon

fte iferen ©ffefttoftattb fomplet feaben fönnten, benno*
in ben SBieberfeolungSfurfen weit wenfger SIRann*

fefeaft fnftvufren, als fte felbft laut ber ©cala ju
ftetten featten. ©fnjelne Äantone refruttren ifere Sn*
fanterie=SatafUone na* Sejfrfen; fe baß je ein ge*
wiffer Diftrift eine Äoinpagnic ju einem beftimmtett
SataiÜone ftellt. ©S fommt nun öfter üor, baß in
fot*en Äantonen, wenn ber Sejftf A j. S. mefer

SRannftfeaft fenbet, als gerabe jur Äomplctlrung einer

Äompagnie erforberli*, ber Sejlrf B bagegen wenl*

ger, bie überjäfelfge SRannftfeaft üon A na* Haufe
gefanbt unb niefet etwa jut SluSfüttung bet Surfen

bei anberen Sejirfe oerwenbet wivb, fo baß ein fn*
fomplctcö Satatflon ben SBiebevfeolungSfuvS beftefet.

Dft SunbeSbefeötbeu afeec laffen ft* biefeS gefal*
len. Denn ble fünbigen Äantone ftnb meiftenS bie

gvößeten obet feaben fonft einftußrel*e gürfpre*er.
SBir fagen nun, waS nüfce e«, weitere gefefclftfee

Seftimmungen ju erjwingen über Sermeferung ber

Dienftpftt*tfgen, wenn bie beftefeenben oon üfelen

ÄantonSbefeövben, ttm je beim ©ouoerafn niefet miß*
beliebig jtt werben, in fo greller SEBeife umgangen
werben, efene baß bet Sunb ft* berufen füfelt, ba*

gegen clnjttftfereiten SlUe biefe Seute aber, bfe ber
Defonomie ju Siebe niefet gefeorig inftmirt werben,
ftnb für unfere Slrmee nur Sattaft, erdferneren ben

Dienft, üerfeinbern eine jweef mäßige Serwenbung ber

ÄorpS, in wel*e fie Im gatte bet SRotfe eingereiht
Werben»

SBir fommen feier auf einen Sunft ju fpre*en,
wel*et weiften« bei ©töttemng biefer gtagen jtt fefer

außer Sl*t gelaffen wirb: ble Snftruftion unferer
Slrmee. Sebe Sermeferung unferer Slrmee, jebe SluS*

befenung ber SBeferpfli*tlgen wirb auf unfere ©*Iag*
fäfeigfeft nur feemmenb ettiwirfen, wenn niefet ju glei*
*et 3eft für eine entfpre*enbe Serfeefferung ber

Snftmftiott geforgt wirb. @o lange abet no* ba«

Seftreben aUer Orten ft* geltenb ma*t, fefevlit @r=

fpamiffe ju ma*ett; fo lange no* fo wenig ©lttft*t
in bie Sebürfniffe einer Slrmee feei elnftußrel*en
Scannern, wie gerabe bei #errtt ©tämpfli üorfean*
ben Ift, baß fte eine Sermlnberung ber 3nftruftiott«*
jeit in Slu«ft*t ju fteUen üetmögen; fo lange no*
— bem Heben Herrgott fet'S geflagt — Itt ben eibg.
SRätfeen ft* SlRänner ftnben, wel*e wäfenen, man
brau*e ble ©olbaten wenfger lang ju Inftruiren,
wefl ble neuen @retjlt*SReglemente wenlget §§ ent*

fealten, al« bie alten — fo lange f*eint un« bit
Seit niefet gefommen, um timfaffenbe Slettbetuttgtn
tn ber Drganifation anjuftrefetn jum 3*»e<fe ber

SluSbefenung bet SBefetpfH*t.

/ Vic Sektion S«set an die Lektion Wiarns der

schweiz. Miiitär-Gesellschast.

Wertheste Kameraden!

Mit Ihrer geehrten Zuschrift vom 17. Dezember
des vergangenen JahreS lenken Sie unfere Aufmerksamkeit

auf die Nothwendigkeit, daS Prinzip der

allgemeinen Wehrpflicht in unserer Armee konsequenter

durchzuführen und ersuchen uns um Mittheilung
unserer Ansichten über 3 Bestimmungen unserer
Gesetzgebung, welche Ihnen einer Revision zu bedürfen
scheinen:

1. Unbedingte Dienstbefretung bei einzelnen
körperlichen Gebrechen.

2. Dienstbefretungcn wegen Familienverhältnissen;
3. Bestimmungen über den Militärdienst dcr fog.

Aufenthalter.

Verschiedene Umstände haben uns verhindert, früher
an die Beantwortung dieser Fragen zu gehen und
müssen wir Sic d.ahcr um Entschuldigung bitten,
für das ctwas verspätete Eintreffen unserer Rück-

äußerung.

Vorerst verdankn wir Ihnen die von Ihnen
gegebene Anregung aufs beste. Durch solche gegenseitige

Mittheilungen treten die Sektionen mit
einander in Vcrbindung; tauschen ihre Ansichten gegenseitig

aus; hiedurch aber wird und muß mehreres-

Leben in unsere Gesellschaft kommen. Wir sehen

uns um so mehr veranlaßt, diesen Dank Ihnen
auszusprechen, als uns durch Ihr Schreiben Gelegenheit

gegeben wird, wieder einmal unsere Ansichten
übcr cine Lebensfrage unserer Armee auszusprechen.

Wir haben die von Ihnen gestellten Fragen tn
unserer Sitzung vom 15. Febr. einer einläßlichen
Diskussion unterworfen und beehren uns, Ihnen
Folgendes mitzutheilen.

Wir bekennen offcn, daß wir Ihre Ansicht über
die Nothwendigkeit, durch gesetzliche Bestimmungen
die Zahl der Wehrpflichtigen zu vermehren, nicht

ganz thctlcn können. Wir verkennen zwar durchaus

nicht, daß wir darauf bedacht sein müssen, im Falle
eines Kricgcs eine zahlreiche Armee auf die Beine
stellen zu können; bei der modernen Kriegführung,
wo rasche und gewaltige Schläge geführt werden

follen, müssen große Massen zum Kampfe geführt
werden.

Allein dieß auch zugegeben, so will uns scheinen,

daß durch Beseitigung aller Dienstbefteiungsgründe,
daß durch Heranziehung der sog. Aufenthalter zum
Militärdienst im Grunde doch nicht so sehr viel
gewonnen werde. Bevor in dieser Beziehung ein Schritt
weiter gethan wird, sollte doch vorerst das bisherige
Gesetz strikte ausgeführt und feinen Bestimmungen
tn einer loyalen Weise nachgelebt werden. Die
gesetzlichen Bestimmungen fcheinen uns weit weniger
mangelhaft, als man ste oft darstellt.

Erlauben Sie uns darüber einige Worte.
Bekanntlich kann der Bund von den Kantonen

verlangen, daß sie ihre ganze wehrpflichtige und
wehrfähige Mannfchaft instruiren, ohne Rücksicht auf die¬

jenige Mannschaftszahl, wclche laut eidg. Mann-
schafts-Scala von dem einzelnen Kantone als eidg.

Kontingent zu stellen ist. Nun läge es doch in der

Pflicht der betreffenden Kantone, ihre Mannfchaft zum
Dienste heranzuziehen, und i« den regelmäßigen
WiederholungSkursen für ihre gehörige Instruktion zu
sorgen. Es ließe stch aber eine Anzahl von Kantonen
nachweisen, welche nur strikte diejenige Zahl
instruirt und in Wiederholungskurse einberufe, welche
sie laut der Manuschaftö-Scala zu stellen verpflichtet
sind. Ja noch mehr. Es gibt Kantone, die, obfchon

sie ihrcn Essektivstand komplet haben könnten, dennoch

in den Wiederholungskursen weit weniger Mannschaft

instruiren, als sie selbst laut der Seal« zu

stellen hätten. Einzelne Kantone rekrutiren ihre
Infanterie-Bataillone nach Bezirken; so daß je ein

gewisser Distrikt eine Kompagnie zu einem bestimmten
Bataillone stellt. Es kommt nun öfter vor, daß in
solchen Kantonen, wenn der Bezirk ^ z. B. mehr

Mannschaft sendet, als gerade zur Kompletirung einer

Kompagnie erforderlich, der Bczirk L dagegen weniger,

die überzählige Mannschaft von nach Hause

gesandt und nicht etwa zur Ausfüllung der Lücken

der anderen Bezirke verwendet wird, so daß ein

incompletes Bataillon den Wiederholungskurs besteht.

Die Bundesbehörden aber lassen stch dieses gefallen.

Denn die sündigcn Kantone find meistens die

größeren oder haben sonst einflußreiche Fürsprecher.

Wir sagen nun, was nütze es, weitere gesetzliche

Bestimmungen zu erzwingen über Vermehrung der

Dienstpflichtigen, wenn die bestehenden von vielen

Kantonsbehörden, um je beim Souverain nicht
mißbeliebig zu werden, in so greller Weise umgangen
werden, ohne daß der Bund sich berufen fühlt,
dagegen einzuschreiten? Alle diese Leute aber, die der

Oekonomie zu Liebe nicht gehörig instruirt werden,
sind für unsere Armee nur Ballast, erschweren den

Dienst, verhindern eine zweckmäßige Verwendung der

Korps, in welche He im Falle der Noth eingereiht
werden.

Wir kommen hier auf einen Punkt zu sprechen,

welcher meistens bet Erörterung dieser Fragen zu sehr

außer Acht gelassen wird: die Instruktion unserer
Armee. Jede Vermehrung unserer Armee, jede

Ausdehnung der Wehrpflichtigen wird auf unfere Schlag-
fähigkett nur hemmend einwirken, wenn nicht zu gleicher

Zeit für eine entsprechende Verbesserung der

Instruktion gesorgt wird. So lange aber noch das

Bestreben aller Orten sich geltend macht, hierin
Ersparnisse zu machen; so lange noch so wenig Einsicht
in die Bedürfnisse einer Armee bet einflußreichen

Männern, wie gerade bei Herrn Stämpfli vorhanden

tst, daß ge eine Verminderung der Jnstruktionszeit

in Aussicht zu stellen vermögen; so lange noch

— dem lieben Herrgott sei's geklagt — in den eidg.
Räthen sich Männer finden, welche wähnen, mau
brauche die Soldaten weniger lang zu instruiren,
weil die neuen Exerzir-Reglemente weniger 88
enthalten, als die alten — so lange scheint uns die

Zeit nicht gekommen, um umfassende Aenderungen
in dcr Organisation anzustreben zum Zwecke der

Ausdehnung dcr Wehrpflicht.
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©fe feaben in 3ferem ©efereiben anf bfe ©rfafe*

rungen be« Äriege« oon 1866 feingewiefen. ©eftat*
ten ©ie uuS, ebenfalls mit benfelben ju argttmen*
tiren. SBaS feat ber preußiftfeen Slrmee bfe glänjen*
ben ©fege üerftfeafft, ble fte überaU erfoefeten? SOtr*

banft fte biefelben niefet iferem treffliefeen ©eneral»
ftabt?

SBar eS niefet ifere mfnutföfe, at« pebantlf* er*
ftfelenene Snftmftfon, wel*e iferem Äorp« jenen be*

wunberwng«Würbigen $att üerllefe, itnb wel*e ble

©Injelnen befäfelgte, 3cber an feinem Dtte feine
Slufgabe ganj ju löfen?

Sefeerjfgen wfr biefe Seferen! ©orgen au* wir füt
eine wmfaffenbe Snflruftion unferer Slrmee, geleitet
bur* SRänner, wel*e bur* Stlbung, bur* ©fea*
rafter befäfeigt ftnb, Setter unb Seferer unferer SRi*

Hjcn ju fein, ©orgen wir bafür, baß In ben SReifeen

unferer Slrmee jene DiSjiplin feerrftfee, ble ben güfe*

rem geftattet, jutrauenSüott ifere Untergebenen im
gatte ber SRotfe ju ben ftfewlerigften Slufgaben jtt
füferen!

©« feanbelt ft* niefet bloß um eine me*anff*e
3nftruftfon, um ©intrt*tertt einiget gormen: Da«
mag balb erlernt fein fönnen. ©« tfeut aber SRotfe,

bur* eine forgfältige 3nftruftiott — benn nur bur*
eine folefee fann bieß erreiefet werben — in jebem

©injelnen ba« Sewußtfetn ju werfen, baß nur but*
mfefgeö ©rtragen jeber ©trapajje, nur bur* fefn

unbebfngte« Slnftfeließcn an ben ganjen Organismus
bemfelben biejenige Äraft üerliefeen werbe, wel*c jttm
©vfolge notfewenbig ift.

©fnb unfeve ©olbaten oon bfefem Sewußtfein
bur*bruitgen; feat unfere Slrmee mittelft einer forg*
fälHgen, »erftänbigen 3nftmftion jenen innern $alt
erfealten, baß fte Im gaUe ber SRotfe ein gefügiges

SBerfjeug in ben fanben bet güferer wirb; bann
fönnen wir rufeig atten ©relgnfffen entgegenfefeen

uttb an efne Sermeferung ber Slrmee benfen. Slber

ofene biefe innere SluSbilbung würbe jebe Setmefetung
in bloß quantitativer Scjiefettng unferer Slvmee- feinen

Sortfeeil bringen. DaS bloße 3ttfammenfügen oott
lofe jufammenfeäitgenben Seftanbtfeeflen würbe bie

©*lagfäfeigfeit ber Slrmee efeer f*wä*en als üer*
ftarfen.

SBir refumiren un« bafeer Sejügti* ber SRotfe*

wenbigfelt, efne SluSbefenung ber attgemefnen SBefer*

pfti*t anjuftrefeen bafein, baß wfr bie SBünftfefearfett

ni*t beftreiten einer Sermeferung unferer Slrmee,
baß wfr aber auf biefelbe weit weniger ®ewi*t legen,
als auf bte SRotfewenbigfeit efner forgfälttgen unb

btn Slnforberuttgen ber 3e<5tjeit entfpre*enben Sn*
ftruftiott, ttnb baß wtr erft bann eine namfeafte Ser*
meferuttg ber Slrmee anftreben fönnen, wenn wit bie

freubige ©ewißfeeit feaben, baft Äantone unb Sunb
au* für beren angemeffene Snftrufttoit beforgt fein
werben.

SRa* biefer prinjipleUen ©rörterung erlauben Wir
unS mit wenigen SBorten auf bte üon 3Duen feer*

üorgefeobenen S«nfte elnjutreten.
SBir ftnb barfn mft 3twen einig, baß gewiffe ©e*

bre*en ni*t oon jeglt*em Dienft befreien fottten.

DaS ©efefc fennt übrigen« bfefen ©runbfati au*.
DaS Difpenfation«=@efefc ertaubt befanntli*, gewiffe
Älaffen üon ®ebre*H*en im ©rnftfatte jum un*
bewaffneten Dfenfte feeranjujfefeen. ©S würbe ft*
alfo nur barum feanbetn, bereit« im grieben folefee

3nbiütbuen jum SRflltärbienfte anjufealten. Sejüg*
H* ber 3Rebfjinal*Serfonen Ift un« jüngft üon einem

Slrjte, SRltgtieb unferer ©eftion, ber SRa*wei« ge*
leiftet worben, baß im gatt eine« Äriege« e« notfe*

wenbig fefn werbe feeftnfee fämmtll*e Slerjte jitm
Dienfte anjufealten.

SBa« ben gweiten Sunft anbelangt, Dienftbefreiung
wegen gam{lfen*Serfeältnfffen, fo würbe bur* efne

Slenberung fn biefer Sejiefeung wofel wenig gewonnen
werben.

S)afi ti wünftfebar Wäre, baß einfeeittiefee Seftlm*
mungett über bie ©tfüUung ber 3Rilitävpfti*t bur*
bfe Slufentfealter erlaffen werben, woUen wir niefet

beftreiten. SRitr erinnern wir an baS oben Semerfte.
SBaS nüfct e« tto*, ble Slufentfealter jum Dfenfte ju
jwingen, fo lange al« man*e Äantone tto* fo fäumlg
ftttb in ber ©rfünung iferer Serpfti*tungett bejügli*
ber 3ttftruftion iferer mltfjpflfefetfgcn SRannftfeaft.
©obann fönnten wfr nfmmermefer baju ftfmmen, baß
bfe Slufentfealter att Iferem 3lufentfealt«ort bfenen fott*
ten. SBir muffen feier auf bie Serfeältniffe aufmerf*
fam ma*en, in benen wiv un« befinben. Sei bem

fteten SBe*fel, wel*cm unfeve Slufentfealtev*Seüöl=

ferung unterworfen tft, wo je na* bem ©tanb ber

©eftfeüfte ober anberen äußeren Serumftättbungen in
einem 3<»fe*e 3—5000 ©*weijerbürger fefer fferen

Stttfentfealt nefemen, um na* fuxjet grift bett feie*

ftgen Stafe wieber ju üerlaffen, würbe e« niefet nur
für unferen Äanton eine übevaw« (äftige Sevpftl**
tung fefn, fol*e Serfonen jit inftruiren unb efnju*
fteiben, bie üieUti*t furje Qtit na*feer wieber weg,
oieUei*t fn« SluSlanb gefeen, fonbern cS würben au*
in ben SReifeen unferer ÄorpS unb in beren ©abteS

att einem fort SRutationen ftattfinben, wel*e ftfeäb*

ll* auf baS ©anje elnwlrfen müßten.
SBenn eS ß* bafeer um SRegelung biefer Setfeält*

niffe feanbeln fottte, fo würben wfr bem ©runbfafee
beiftfmmen, baß SRilijpfli*tige, fo lange fte in einem

anbern Äanton bloß Slufentfealter fmb, fm £eimatS*
fanton iferer SRilitärpjiftfet ©enüge leiften muffen.
SBie unb ob überfeaupt bieß buufefüfetbar, ift eine

grage, ju beven ©vörterung wit uns ttftfet betufen

füfelen.
SBiv mä*tett unS f*lteßlf* bafein au«fpre*en,

baß, wenn eine SReoifton btt Seftimmungen unfeter
fte SRilität*Dvganifation beftfelagenben ©efefcgebung

attgeftvebt werben woUte, biefelfet namentli* na*
bet SRi*tung fein ft* ju bewegen featte, baß bie Äan*
tone bte fämmtli*e wefetfäfeige itnb weferpflftfetige

3Rannf*aft bem Sunbe jur Serfügung ju ftetten

feabe, ofene irgenb wel*e SRürfft*t auf bte fog. SRann*

f*aft«=@cala. Dabur* würbe wenigften« bem üon

un« oben getabelten Sefttebett gewtffet Äantone ge*

fteuett, ifete 3Rannf*aft nur tfeeilweife ju inftruiren,
unb würbe ber Slrmee ein ni*t ganj wnfeeträ*ts

H*er 3ttt»a*« jugefüfert werben.

3nbem wir 3fenen no*mal« wnfem Danf au«*
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Sie haben in Ihrem Schreiben auf die

Erfahrungen des Krieges von 1866 hingewiesen. Gestatten

Sie uns, ebenfalls mit denselben zu argumen-
tiren. Was hat der preußischen Armee die glänzenden

Siege verschafft, die sie überall erfochten?
Verdankt sie dieselben nicht ihrem trefflichen General»
stabe?

War es nicht ihre minutiöse, als pedantisch
erschienene Instruktion, welche ihrem Korps jenen
bewunderungswürdigen Halt verlieh, und welche die

Einzelnen befähigte, Jeder an feinem Orte seine

Aufgabe ganz zu lösen?

Beherzigen wir diese Lehren! Sorgen auch wir für
eine umfassende Instruktion unserer Armee, geleitet
durch Männer, welche durch Bildung, durch
Charakter befähigt sind, Leiter und Lehrer unserer
Milizen zu sein. Sorgen wir dafür, daß in den Reihen
unserer Armee jene Disziplin herrsche, die den Führern

gestattet, zutrauensvoll ihre Untergebenen im
Falle dcr Noth zu den schwierigsten Aufgaben zu
führen!

Es handelt fich nicht bloß um eine mechanische

Instruktion, um Eintrichtern einiger Formen: Das
mag bald erlernt sein können. Es thut aber Noth,
durch eine sorgfältige Instruktion — dcnn nur durch
eine solche kann dieß erreicht werden — in jedem

Einzelnen das Bewußtsein zu wecken, daß nur durch

ruhiges Ertragen jeder Strapazze, nur durch sein

unbedingtes Anschließen an den ganzen Organismus
demselben diejenige Kraft verliehen werde, welche zum
Erfolge nothwendig ist.

Stnd unsere Soldaten von diesem Bewußtsein

durchdrungen; hat unsere Armee mittelst einer sorg-

fältigcn, Verständigen Instruktion jenen innern Halt
erhalten, daß fie im Falle der Noth ein gefügiges

Werkzeug in den Händen der Führer wird; dann
können wir ruhig allen Ereignissen entgegensehen

und an eine Vermehrung der Armee denken. Aber
ohne dicse innere Ausbildung würde jede Vermehrung
in bloß quantitativer Beziehung unserer Armee» keinen

Vortheil bringen. Das bloße Zusammenfügen von
lose zusammenhängenden Bestandtheilen würde die

Schlagfähigkeit der Armee eher schwächen als
verstärken.

Wir resumiren uns daher bezüglich der

Nothwendigkeit, eine Ausdehnung der allgemeinen Wehrpflicht

anzuftreben dahin, daß wir die Wünschbarkeit
nicht bestreiten einer Vermehrung unserer Armee,
daß wir aber aus dieselbe weit weniger Gewicht legen,
als auf die Nothwendigkeit einer sorgfältigen und

den Anforderungen der Jetztzeit entsprechenden

Instruktion, nnd daß wir erst dann eine namhafte
Vermehrung der Armee anstreben können, wenn wir die

freudige Gewißheit haben, daß Kantone und Bund
auch für deren angemessene Instruktion besorgt sein

werden.

Nach diefer prinzipielle» Erörterung erlauben wir
uns mit wenigen Worten auf die von Ihnen
hervorgehobenen Punkte einzutreten.

Wir sind darin mit Ihnen einig, daß gewisse

Gebrechen nicht von jeglichem Dienst befreien sollten.

Das Gesetz kennt übrigens diesen Grundsatz auch.
DaS Dispensations-Gesetz erlaubt bekanntlich, gewisse

Klassen von Gebrechlichen im Ernstfalle zum
unbewaffneten Dienste heranzuziehen. ES wurde sich

also nur darum handeln, bereits im Frieden solche

Individuen zum Militärdienste anzuhalten. Bezüglich

der Medizinal-Personen ist uns jüngst von einem

Arzte, Mitglied unserer Sektion, der Nachweis
geleistet worden, daß im Fall eines Krieges eö

nothwendig sein werde beinahe sämmtliche Aerzte zum
Dienste anzuhalten.

Was den zweiten Punkt anbelangt, Dienstbefreiung
wegen Familien-Verhältnissen, so würde durch eine

Aenderung in dieser Beziehung wohl wenig gewonnen
werden.

Daß cs wünschbar wärc, daß einheitliche

Bestimmungen über die Erfüllung der Militärpflicht durch
die Aufenthalter erlassen werden, wollcn wir nickt
bestreiten. Nur erinnern wir an das obcn Bemerkte.
Was nützt eS noch, die Aufenthalter zum Dienste zu

zwingen, so lange als manche Kantone noch so säumig
sind in der Erfüllung ihrer Verpflichtungen bezüglich
der Instruktion ihrer milizpflichtigen Mannschaft.
Sodann könnten wir nimmermehr dazu stimmen, daß
die Aufenthalter an ihrem Aufenthaltsort dienen sollten.

Wir müssen hier auf die Verhältnisse aufmerksam

machen, in denen wir uns befinden. Bei dem

steten Wechsel, welchem unsere Aufenthalter-Bevölkerung

unterworfen ist, wo je nach dem Stand der

Geschäfte oder anderen äußeren Verumständungcn tn
einem Jahre 3—5l)v0 Schweizerbürger hier ihren
Aufenthalt nehmen, um nach kurzer Frist dcn

hiesigen Platz wieder zu verlassen, würde eö nicht nur
für unseren Kanton eine überaus lästige Verpflichtung

sein, folche Personen zu instruiren und
einzukleiden, die vielleicht kurze Zeit nachher wieder weg,
vielleicht inS Ausland gehen, sondern es würden auch

in den Rethen unserer Korps und in deren Cadres

an einem fort Mutationen stattfinden, welche schädlich

auf das Ganze einwirken mühten.
Wenn es stch daher um Regelung dieser Verhältnisse

handeln sollte, so würden wir dem Grundsatze

beistimmen, daß Milizpftichtige, so lange sie in einem

andern Kanton bloß Aufenthalter sind, im HetmatS-
kantsn ihrer Militärpflicht Genüge leisten müssen.

Wie und ob überhaupt dieß durchführbar, ist eine

Frage, zu deren Erörterung wir unö nicht berufen

fühlen.
Wir möchten uns schließlich dahin aussprechen,

daß, wenn eine Revision der Bestimmungen unserer
sie Militär-Organisation beschlagenden Gesetzgebung

angestrebt werden wollte, dieselbe namentlich nach

der Richtung hin sich zu bewegen hätte, daß die Kantone

die sämmtliche wehrfähige und wehrpflichtige

Mannschaft dem Bunde zur Verfügung zu stellen

habe, ohne irgend welche Rückstcht auf die sog. Mann-
schafts-Scala. Dadurch würde wenigstens dem von
uns oben getadelten Bestreben gewisser Kantone
gesteuert, ihre Mannschaft nur theilweise zu instruiren,
und würde der Armee ein nicht ganz unbeträchtlicher

Zuwachs zugeführt werden.

Indem wir Ihnen nochmals unsern Dank auS-



fpre*en, baß ©le «n« ©elegenfeeit oerftfeafft, mit
3fenen in Serbinbung ju treten, jei*nen mit fame*

tabf*aftll*em ©ruße

SRamen« ber ©eftion Safel:
Der Sräftbent.
Der Slftuar.

/
ftrriefdptriben bte eibgen. Ätilitärtepartemente

an bie Jltilttärbeljörben btr Äantone.

(Som 18. gebtuat 1868.)

#o*gea*tete Vetren!

3nfolgt bunbe«tätfeli*tn Sef*luffe« oom 10. gebr.
1868 follen Im Saufe blcfc« 3«^e« in Safet jwei
@*leßf*ulen füt Snfanterie * Dfftjiere abgefealten
Werben.

Sin ber erften ®*ule, wel*e üom 16. SRärj bii
4. Slpril ftattfinben wirb, feat je ein Dffijicr ber

beutftfeen Sataittone uttb $atbbataiUone SRr. 1 bis

83 unb ein jweiter Dfftjter btr beutfefeen Satatnone
SRr. 1 bi« 14; an btr jweiten, üom 4. SRai bi« 23.
SRai je jwti Dfftjiere ber fämmtli*tn franjöftftfeen
unb italieniftfeett SataiUone unb $albbataittone unb

je ein Dffijier ber beutftfeen Sataittone SRr. 15 bi«

44 tfeelljuuefenien.

DaS Departement crfu*t ©le nun, biejenigen Df=
ftjiere, wel*e ©fe in btefe ©efeulen ju fenben gt*
benfen, rc*tjeitig btjei*nen ju wollen.

Die Dfftjtete bet erften ®*ule feaben ft* am
15. SRärj, biejenigen ber jweiten ©*ule am 3. SRai,

5Ra*mittagS 3 Ufer, in ber ÄHngentfealfafeme In

Safel einjuftnben wnb bem Äommanbantett ber ©*ule,
Gerrit eibg. Dberftlttut. gefß, Wel*er ifenen bie Wef*

teren Sefefele ertfeeflen wirb, ft* oorjufteüen.
Dte 5RamenSüetjel*niffe bet beorberten Dfftjiere

mit Slngabe üon Sllter, ©rab, SBofenort unb SRum*

mer beS SataiUon«, bem fte angeboren, ftnb für bie

erfte ©*ule fpäteftenS bis jum 8. SRärj, für ble

jweite @*wle fpäteftenS bi« jum 19. Slpril bem un*
terjeiefeneten Departement efnjuref*cn.

©ie werben erfuefet, ber SluSwafel ber jwr Sfeeil*

nafeme an biefen ®*uten beftimmtett Dfftjiere Sfere

größte Slufmevffamfelt ju f*tnfett unb bie bejftg*

li*en, meferfa* mitgeteilten Semerfungen in Serürf*
ft*ttgung ju jiefeen. ©« tft unumgängll* notfe*

wenbtg, baß biefelben bie erforberliefeen InteUeftueUen

unb pfei)ftf*en ©tgenf*aften tn ft* üerelnlgen, um
ben Unterrl*t fowofel für ft* felbft, al« au* iferer*

feit« wieber für bie SIRannftfeaft ifere« SataiUon« fo

ititfebtingenb al« mögli* ju ma*en, unb jwar um
fo üiel mefer, al« bie in bie bießjüferigen ©*ieß*
f*ulen beorberten Dfftjtete betufen fein werben, in
ben na*feerigen Äitvfen iferer SataiUone bei ber ©r*
tfecllung be« Unterri*teS in ben neuen SEBaffen mit*
juwirfen.

Dte in btefe ©*wlen beorberten Offtgiere erfealten

für jeben Dienft* unb SRtifetag einen ©olb oon

gr. 5.
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©fe fotten, neben Ifetem DfftjlerSfaput, no* mit

einem paffenbcit ©olbatenfaput ütrftfeen fein, wel*ctt
ftt üott iferem Äanton ju bejiefeen feaben unb fotten

folgtnbe SReglemente mitbringen:
Einleitung jum 3fetf*ttßen,
©olbaten*, Äompagnit* unb SatatUonSf*ule,
SlrafUeurbienft,
Slnteltung jur Äenntniß unb jum Unterfealt be«

neuen 3nfantevfegewefeve«,

3itnetet Dienft.
SBaffen unb SIRunition wevben oott bev ©ibgenof*

fenf*aft geliefert.
Die fantonalen 3nftmftoten, wel*e wir tn btefen

@*ulen ju üerwenben wünf*en, feafeen wir 3fe«en
bereit« bejel*net.

Snbem wir ©fe ftfetleßlf* efnlaben, jum Sottjug
unferer Slnorbntingen bie erforberliefeen SRaßnafemen

treffen ju woUen, benüfeen wir biefen Slnlaß, ©le
unferer üoUfommenen £o*a*tung ju üerft*em.

Det Sotfttfeet
be« eibgen. SRllltätbtpartcmtntS:

fesetti

ftretefdjrtibtn bte eibgen. Milit&xbtnaxttmtnt*
an bte Jlltlitärbeljorben btr Äantone.

(Som 20. gebruar 1868.)

$o*gea*tete Ferren!
SBir beeferen unS, 36nm bfe SIRfttfeeituug ju ma*

*en, baß bie SlufnafemSprüfung, wel*e bie ©enie*
ftabSafpiranten laut feerwärtfgem ÄrefSf*refben üom
31. 3änner 1864 ju beftefeen feaben, am 20. SWärj

l. 3afereS, SIRorgen« 9 Ufer, auf bem Suteau be«

eibg. ®ente=3nfpeftor«, Gerrit eibg. Dberften SBolff
in 3üri*/ ftattfinben wirb.

SBir erfu*en ©ie bafeer, bfe ©enieafpfranten
I. Älaffe 3fere« Äanton«, faU« ©It fol*e feafeen,

anjuweifen, auf obigen Sag in 3üri* einjutreffen,
um biefe Srüfung ju beftefeen. Son bem ©rgebnfß
berfelben wirb bie btftnitioe Slufnafeme bet SRfplran*
ten abfeängen.

SRit üoUfommener £o*a*tung!
Der Sorftefeer

be« eibgen. SRilitärbepartement«:
SBelti.

f
Ärtief^reibtn bti eibg. JltUitärbepartfmento

an bte Hftüitärbeljörben ber Äantone.

(Som 29. gebruar 1868.)

|)o*gea*tete Ferren!
Da« unterjei*ncte Departement feat bit Setfügung

getroffen, baß bie ©*arff*üfeen fei« ju iferer Se*
waffnung mit bem SRepetirgewefer mit bem Scabobfe*

gewefer bewaffnet werben follen.

sprechen, daß Sie uns Gelegenheit verschafft, mit

Ihnen tn Verbindung zu treten, zeichnen mit
kameradschaftlichem Gruße

Namens der Sektion Basel:
Der Präsident.
Der Aktuar.

/
Areisschreiben des eidgen. Militärdepartements

an die Miiitärbehörden der Aantone.

(Vom 18. Februar 1868.)

Hochgeachtete Herren!

Infolge bundesräthlichen Beschlusses vom 10. Febr.
1868 sollen im Laufe dieses Jahres in Basel zwei
Schießschulen für Infanterie-Offiziere abgehalten
werden.

An der ersten Schule, welche vom 16. März bis
4. April stattfinden wird, hat je ein Offizier der

deutschen Bataillone und Halbbataillone Nr. 1 bis

83 und ein zweiter Offizier der deutschen Bataillone
Nr. 1 bis 14; an der zweiten, vom 4. Mai bis 23.
Mai je zwei Offiziere der sämmtlichen französischen

und italienischen Bataillone und Halbbataillon? und

je ein Offizier der deutschen Bataillone Nr. 15 bis
44 theilzunehtnen.

Das Departement ersucht Sie nun, diejenigen

Offiziere, welche Sie in diese Schulen zu senden

gedenken, rechtzeitig bezeichnen zu wollen.
Die Offiziere der ersten Schule haben sich am

15. März, diejenigen der zweiten Sckule am 3. Mai,
Nachmittags 3 Uhr, in der Klingenthalkaserne in
Basel einzufinden und dem Kommandanten der Schule,

Herrn eidg. Oberstlieut. Feiß, welcher ihnen die

weiteren Befehle ertheilen wird, sich vorzustellen.
Die Namensverzeichnisse der beorderten Ofsiziere

mit Angabe von Alter, Grad, Wohnort und Nummer

deS Bataillons, dem sie angehören, sind für die

erste Schule spätestens bis zum 8. März, für die

zweite Schule spätestens bis zum 19. April dem

unterzeichneten Departement einzureichen.

Sie werden ersucht, der Auswahl der zur
Theilnahme an diesen Schulen bestimmten Offiziere Ihre
größte Aufmerksamkeit zu schenken und die bezüglichen,

mehrfach mitgetheilten Bemerkungen in
Berücksichtigung zu ziehen. Es tst unumgänglich
nothwendig, daß dieselben die erforderlichen intellektuellen
und physischen Eigenschaften tn sich vereinigen, um
den Unterricht sowohl für fich selbst, als auch ihrerseits

wieder für die Mannschaft ihres Bataillons so

nutzbringend als möglich zu machen, und zwar um
so viel mehr, alö die in die dießjährigen Schießschulen

beorderten Offiziere berufen sein werden, tn
den nachherigen Kursen ihrer Bataillone bei der

Ertheilung des Unterrichtes tn den neuen Waffen
mitzuwirken.

Die in diese Schulen beorderten Offiziere erhalten

für jeden Dienst- und Reisetag einen Sold von
Fr. 5.
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Sie sollen, neben ihrem Offizierskaput, noch mit

einem passenden Soldatenkaput versehen sein, welchen

sie vo» ihrem Kanton zu beziehen haben und sollen

folgende Réglemente mitbringen:
Anleitung zum Zielfchießen,

Soldaten-, Kompagnie- und Bataillonsfchule,
Tirailleurdienst,
Anleitung zur Kenntniß unb zum Unterhalt des

neuen Jnfanteriegewehres,
Innerer Dienst.

Waffen und Munition werden von der Eidgenossenschaft

geliefert.
Die kantonalen Jnstruktoren, welche wir tn diesen

Schulen zu verwenden wünschen, haben wir Ihnen
bereits bezeichnet.

Indem wir Sie schließlich einladen, zum Bollzug
unserer Anordnungen die erforderlichen Maßnahmen
treffen zu wollen, benutzen wir diesen Anlaß, Sie
unserer vollkommenen Hochachtung zu versichern.

Der Vorsteher
deS eidgen. Militärdepartements:

Welti.

Arnsschreiben des eidgen. Militärdepartements
an die Militärbehörden der Aantone.

(Vom 20. Februar 1868.)

Hochgeachtete Herren!
Wir beehren uns, Ihnen die Mittheilung zu

machen, daß die Aufnahmsprüfung, welche die Genie-
stabsaspiranten laut herwärtigem Kreisfchreiben vom
31. Jänner 1864 zu bestehen haben, am 20. März
l. Jahres, MorgenS 9 Uhr, auf dem Bureau des

eidg. Genie-Inspektors, Herrn eidg. Obersten Wolff
in Zürich, stattfinden wird.

Wir ersuchen Sie daher, die Genieaspiranten
I. Klasse Ihres Kantons, falls Sie solche haben,
anzuweisen, auf obigen Tag in Zürich einzutreffen,
um diese Prüfung zu bestehen. Von dem Ergebniß
derselben wird die definitive Aufnahme der Aspiranten

abhängen.

Mit vollkommener Hochachtung!

Der Vorsteher
des eidgen. Militärdepartements:

Welti.

Areisschreiben des eidg. Militärdepartements
an die Militärbehörden der Aantone.

(Vom 29. Februar 1868.)

Hochgeachtete Herren!
Das unterzeichnete Departement hat die Verfügung

getroffen, daß die Scharfschützen bis zu ihrer
Bewaffnung mit dem Repetirgewehr mit dem Peabody-

gewehr bewaffnet werden sollen.
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